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 Veröffentlicht am 12.11.1975

Norm

StGB §146 D

Rechtssatz

Eine Vermögenseinbuße auf Seiten der Geschädigten muß noch nicht zwangsläu3g eine Vermögensvermehrung auf

Seiten des Erbwerbers dieses Vermögens und damit dessen Bereicherung bewirken, weil hiefür ja eine äquivalente

Leistung erbracht worden sein könnte.
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